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Straßenverkehrsbehördliche Anordnung

1. Ort Brödermannsweg 66 Einmündung Holunderweg

2. Rechtsgrundlage § 45(1) Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)

3. Regelung Setzen einer Grenzmarkierung

4. Begründung Der Einmundungsbereich Brödermannsweg / Holunderweg wird im hohen 
Maße von Schulkindern der nahegelegenen Carl Götze Schule gequert. Zum 
Schutz der Fußgänger, insbesondere der Schulkinder ist es erforderlich, dass 
die Sicht auf den Gehweg, beim Rechtsabbiegen in den Holunderweg, nicht 
durch im Einmündungsbereich abgestellte Fahrzeuge behindert wird.   

5. durchzuführende Maßnahmen

Markierung: Setzen einer Grenzmarkierungen VZ 299 StVO von 4 Metern Länge
Vor der Einmündung zum Holunderweg, gem. beigefügter Skizze.

6. Anhörung Die Maßnahmen wurden im Vorwege mit N/MR 2 abgestimmt.

7. Ausführung Es wird gebeten, die Erledigung der Maßnahme dem örtlich zuständigen 
Polizeikommissariat 23 mitzuteilen.

8. Anlagen 1 Skizze
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